
Amtliche Bekanntmachung 
 
3. Nachtrag zur Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die 

Ausschüsse der Gemeinde Nentershausen 
 
Aufgrund der §§ 60 Abs.1, 62 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl 1992 I S. 534) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.09.2016 (GVBl I S. 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Nentershausen durch Beschluss vom 05.04.2018 folgenden                                                                                                                     
 

3. Nachtrag  
 
zur Geschäftsordnung vom 20.12.1993 beschlossen. 
 
 
 

§ 1 
In § 5 (Einberufen der Sitzungen) Abs. 3 werden im ersten Satz die Worte „drei Tage“ 
gestrichen und durch die Worte „fünf Tage“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
Dieser 3. Nachtrag zur Geschäftsordnung tritt 1 Woche nach der Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung in Kraft. 
 
 
 
Nentershausen, den 10.04.2018 
 
 
 
 
Gez. (Bornschier) 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 


